S a t z u n g  der Nachbarschaft Winterberg e.V.

Schwelm /Westfalen

Präambel

Vorstand und Mitglieder sind übereingekommen, die bisherige Satzung vom 28. Januar 1994 durch die am 26. Januar 2007 in der Mitgliederversammlung beschlossene Neufassung der Satzung abzulösen.

§ 1
Zweck des Vereins

Der Verein Nachbarschaft Winterberg e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der in der Abgabeordnung aufgeführten steuerbegünstigten Zwecke.

Der Verein Nachbarschaft Winterberg dient der Zusammenfassung der Interessen der Bewohner im Bereich des Ortsteils Winterberg.

Der Zusammenschluss bezweckt:

Die Pflege guter nachbarschaftlicher Beziehungen, gegenseitige Hilfeleistung und Pflege der Geselligkeit.

Konstruktive Teilnahme am Geschehen der Heimatstadt, Förderung vaterstädtischer Interessen, Verwirklichung und Organisation der Beiträge für den Schwelmer Heimatfestzug.

Die Ausgestaltung des Nachbarschaftsbereichs durch Anregung bei den städtischen Behörden zu fördern.

Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Seine Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder Erstattungen begünstigen.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar die in der Satzung verankerten Ziele und Zwecke.

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er ist im Vereinsregister eingetragen.












...
§ 2

Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen "Nachbarschaft Winterberg e. V.“. Der Si tz des Vereins ist Schwelm in Westfalen.
§ 3

Mitgliedschaft

Mitglied kann jeder im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte, befindliche Schwelmer Bürger  
ab dem 16. Lebensjahr werden, vornehmlich aber die Bewohner des südlichen Teiles der Stadt Schwelm. Auch außerhalb Schwelms wohnende Freunde der Nachbarschaft Winterberg e. V. können dem Verein beitreten. Stimmrecht erhalten die Mitglieder mit erreichen des 

18. Lebensjahr. Die Anmeldung zur Aufnahme ist schriftlich an den Vereinsvorsitzenden zu richten. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung.

Personen, die die Zwecke des Vereins im besonderen Maße gefördert haben, können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden . 

Die Mitgliedschaft geht verloren:
1.
Durch Tod;
2.
durch Ausschluss
wegen Verstoßes gegen die in § 1 geführten Ziele des Vereins;

wegen Schädigung des Ansehen des Vereins; 


(der Ausschluss kann jederzeit erfolgen)
3.
durch Austritt.

Der Austritt ist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden jederzeit möglich, jedoch mit Wirkung nur zum Ende eines laufenden Geschäftsjahres.
§ 4

Beiträge und Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Beiträge sind an die Kassierer des Vereins zu entrichten oder auf das Konto bei der Städtischen Sparkasse in Schwelm einzuzahlen.

Der jährliche Vereinsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
§ 5

Organe des Vereins
a) Der Vorstand besteht aus:


dem Vorsitzenden (Obernachbar)



dem stellvertretenden Vorsitzenden


dem 1. und 2. Kassierer



dem 1. und 2. Schriftführer



dem Inventarverwalter



den 2 Beisitzern
b)
Die Mitgliederversammlung

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der

Erste Vorsitzende und der Zweite Vorsitzende

jeder, von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.
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§ 6
Wahlen

Der Gesamtvorstand wird auf Widerruf gewählt, und zwar jeweils für 2 (zwei) Jahre im Wechsel. Der Vorstand tritt zurück, wenn ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen wird. Neuwahl erfolgt in einer Jahreshauptversammlung. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, ist bis zur Neu-wahl kommissarisch ein Vertreter zu bestimmen.

Die Jahreshauptversammlung findet jedes Jahr im Januar statt. Terminänderung bei Bedarf nach vorherigem Vorstandsbeschluss. Weitere Versammlungen sind nach Bedarf einzuberufen. Die Einladungen erfolgen schriftlich an alle Mitglieder. 

Außerdem finden regelmäßige Monatsversammlungen statt.

§ 7

Rechte und Pflichten des Vorstandes

Dem Vorstand obliegen die Geschäftsleitung und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Die rechtsverbindliche Vertretung des Vereins hat der Vor-stand nach § 26 BGB.

Der Vorsitzende beruft und leitet die Mitgliederversammlung. Der Vorstand beruft falls erfor-derlich, aus der Zahl der Mitglieder zu seiner Unterstützung einen Beirat.

Der Kassierer verwaltet die Kasse des Vereins und führt ordnungsgemäß Buch über alle Ein-nahmen und Ausgaben.

Der Kassierer ist berechtigt, Einzahlungen für den Verein allein zu quittieren.
Ausgaben kann der Kassierer nur in Verbindung mit dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle mit dem stellvertretenden Vorsitzenden vornehmen.

Die Kassenführung ist einmal im Jahr durch zwei von der Hauptversammlung auf die Dauer von zwei Jahren im Wechsel zu wählende Rechnungsprüfer zu prüfen, die über das Ergebnis der Prüfung einen schriftlichen Vermerk anzufertigen und der Hauptversammlung zu berichten haben.
Der Kassierer hat der Hauptversammlung einen Rechenschaftsbericht zu erstatten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, ein Vereinsmitglied zur Vornahme von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art für den Verein zu bevollmächtigen.
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§ 8

Beschlussfassung
Die Jahreshauptversammlung beschließt über:
− Entlastung des Kassierers und Gesamtvorstandes
− Wahl des Gesamtvorstandes
− Wahl des Festausschusses

Außerordentliche Versammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenigstens 15 (fünfzehn) % der Mitglieder unter schriftlicher Angabe der Gründe die Einberufung verlangen. Die Einladung hat rechtzeitig schriftlich zu erfolgen. 
Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder; über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand.
Beschlüsse, durch die die Satzung geändert werden sollen, bedürfen der Stimmen von Drei-viertel der erschienenen Mitglieder.

Die Hauptversammlung und jede andere Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn einfache Stimmenmehrheit anwesend ist. Die vom Schriftführer zu fertigenden Protokolle werden in der nächsten Versammlung verlesen; erfolgt kein Einspruch, so gelten sie als genehmigt.

§ 9
Veröffentlichungen

Veröffentlichungen in der Tagespresse erfolgen durch den 1. Schriftführer nach vorheriger Abstimmung mit dem Vorstand.
§ 10

Haftung des Vereins

Der Verein Nachbarschaft Winterberg e. V. haftet nur mit seinem Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung einzelner Organe ist ausgeschlossen.
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§ 11

Auflösung des Vereins

Im Falle der Auslösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke soll das Vereinsvermögen an die Stadt Schwelm, für die Arbeit der „Arbeitsgemeinschaft der Freienwohlfahrtsverbände Schwelm e.V.“ fallen.
§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 26.01.2007 in Kraft.

Schwelm, den  26. Januar 2007
______________________________

__________________________

Obernachbarin Ute Zippmann

           Stellvertreterin Marco Langer
______________________________
          ____________________________

1. Kassier  Brigitta Sieber

   
          2. Kassiererin  Christa Niepmann

_____________________________

           ____________________________

1. Schriftführer Rolf Kämper


          2. Schriftführer Heinz Vöge
